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 Aus dem Inhalt „Finanzielle Freiheit trotz Insolvenz“ 

� So geht es dem insolventen Unternehmer (Freiberufler, 
Einzelunternehmer, Handelsvertreter, sonstigen Selbstständige…) 

garantiert und innerhalb weniger Tage finanziell wieder sehr gut!  
 

� So spannen wir - kinderleicht und ohne große Schreiberei (siehe 
Musterbriefe) - Vater Staat so ein, dass wir „automatisch“ und ohne 

Anträge & Co. innerhalb weniger finanziell frei werden! 

 
� So erreichen Sie es, dass der Insolvenztreuhänder Sie während der 
gesamten Wohlverhaltensphase „einfach in Frieden lässt!“ 
 

� Mit diesem Schreiben – bitte genau so abschicken wie 
vorgeschrieben und BITTE nichts verändern oder kreativ werden – 

bekommen Sie die Freikarte in Ihre unternehmerische Freiheit 
garantiert! 

 
� So verdienen Sie wieder, was Sie können und wollen! Aber mit 
dieser Strategie behalten Sie garantiert wieder mindestens 80% 
trotz Insolvenz! 

 
� Geben Sie bitte keine monatliche BWA (Bilanz) mehr ab! Es reicht 
vollkommen aus, wenn Sie diese nach Ablauf eines Jahres abgeben 

(siehe hierzu Pflichten während der Wohlverhaltensphase…)! 
 

� So reagieren Sie richtig, wenn der Insolvenzverwalter wissen 
möchte, was Sie verdienen… 

 
� Richtiges Verhalten vor Verfahrenseröffnung (keine Fehler machen… 
z.B. Masse entziehen, Gläubiger befriedigen etc.)! 
 

� Was darf ich behalten (Auto, Betriebsmittel…) und was wird 
grundsätzlich der Masse zugeschrieben! 

 
� Die typischen Fehler in der Insolvenz rechtssicher und souverän 
vermeiden! 
 

� Immer so wenig sagen (schreiben) wie möglich und so viel wie 
nötig! 
 

� So dürfen Sie rechtskonform 5.000,-- €, 10.000,-- € oder 30.000,-- 
€ p.m. verdienen und führen legal nur ca. 200,-- € Monat für Monat 

ab! 
 

� Die pfändungsgeschützte Altersvorsorge für Unternehmer inkl. 
aktueller Rechtsprechung…   


